
Journaldienstzulage 
 
  § 17a. (1) Dem Beamten, der außerhalb der im Dienstplan 
vorgeschriebenen Dienststunden zu einem Journaldienst herangezogen 
wird, gebührt für die im Journaldienst enthaltene Bereitschaftszeit 
und Dienstleistung an Stelle der Vergütungen nach den §§ 16 und 17 
eine Journaldienstzulage. 
  (2) Die Höhe der Journaldienstzulage ist unter Bedachtnahme auf die 
Dauer des Dienstes und die durchschnittliche Inanspruchnahme während 
dieses Dienstes festzusetzen; ihre Bemessung bedarf der Zustimmung 
des Bundeskanzlers. 
 
… 
 
Universitätslehrer 
 
                 Gehalt der Universitätsprofessoren 
 
  § 48. (1) Das Gehalt der Universitätsprofessoren (§ 154 lit. a BDG 
1979) beträgt: 
              _________________________________________________ 
                                           für 
                          _____________________________________ 
                  in der     Universi-     Außer-    Ordent- 
                 Gehalts-      täts-      ordent-     liche 
                  stufe       profes-      liche     Univer- 
                               soren      Univer-    sitäts- 
                             (§ 21 UOG    sitäts-    profes- 
                               1993,      profes-     soren 
                             § 22 KUOG)    soren 
                          _____________________________________ 
                                           Euro 
              _________________________________________________ 
                    1          3190,7     2835,9     3704,1 
                    2          3348,6     2924,7     3882,1 
                    3          3526,1     3013,0     4060,1 
                    4          3704,1     3101,7     4237,9 
                    5          3882,1     3190,7     4474,5 
                    6          4060,1     3348,6     4713,3 
                    7          4237,9     3526,1     5023,4 
                    8          4474,5     3704,1     5334,1 
                    9          4713,3     3882,1     5644,3 
                   10          5023,4     4060,1     5955,0 
                   11          5334,1     4237,9       -- 
                   12          5644,3     4474,5       -- 
                   13          5955,0     4713,3       -- 
                   14            --       5023,4       -- 
                   15            --       5334,1       -- 
  (2) Das Gehalt des Universitätsprofessors beginnt, soweit im 
folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 1. 
  (3) Soweit es zur Gewinnung eines Wissenschafters 
oder Künstlers aus dem In- oder Ausland notwendig ist, kann der 
Bundespräsident bei der Ernennung zum Universitätsprofessor (§ 21 
des Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten, BGBl. 
Nr. 805/1993 - UOG 1993, § 22 des Bundesgesetzes über die 
Organisation der Universitäten der Künste, BGBl. I Nr. 130/1998 - 
KUOG) oder zum Ordentlichen Universitätsprofessor ein höheres als das 
nach § 48 Abs. 2 gebührende Gehalt gewähren. 
  (4) In der Verwendungsgruppe der Universitätsprofessoren (§ 21 UOG 
1993, § 22 KUOG) ist Abs. 3 bezüglich der zweiten 
besoldungsrechtlichen Kategorie (§ 21 Abs. 4 und § 22 Abs. 1 Z 3 UOG 
1993, § 22 Abs. 7 und § 23 Abs. 1 Z 3 KUOG) mit der Maßgabe 



anzuwenden, daß anläßlich der Ernennung eine Einstufung nur in die 
Gehaltsstufen 1 bis 5 zulässig ist. 
  (5) Die Begünstigungen nach Abs. 3 kann der Bundespräsident auch 
gewähren, um die Berufung eines Universitätsprofessors (§ 21 UOG 
1993, § 22 KUOG) oder eines Ordentlichen Universitätsprofessors in 
das Ausland oder die Annahme einer Stellung außerhalb des 
Hochschulwesens im In- oder Ausland abzuwehren. 
  (6) Die Begünstigung nach Abs. 3 und 5 darf nur gewährt werden, 
wenn der Wissenschafter oder Künstler sich vor seiner Ernennung oder 
vor einer Maßnahme nach Abs. 5 schriftlich verpflichtet, innerhalb 
von drei Jahren nach seinem Dienstantritt oder einer Maßnahme nach 
Abs. 5 seinen Arbeitsplatz nicht aufzugeben. 
  (7) § 12 ist auf Universitätsprofessoren (§ 21 UOG 1993, § 22 KUOG) 
und auf Ordentliche Universitätsprofessoren nicht anzuwenden. 
  (8) Wird ein Universitätsassistent zum Außerordentlichen 
Universitätsprofessor ernannt, so gebühren ihm die Gehaltsstufe und 
der Vorrückungstermin, die sich ergeben würden, wenn er die Zeit, 
die für das Erreichen seiner bisherigen Gehaltsstufe notwendig war, 
in dem vier Jahre übersteigenden Ausmaß als Außerordentlicher 
Universitätsprofessor zurückgelegt hätte. 
  (9) Bei einer Ernennung zum Außerordentlichen 
Universitätsprofessor gebühren dem Beamten, der vorher nicht 
Universitätsassistent war, die Gehaltsstufe und der 
Vorrückungstermin, die sich ergeben würden, wenn er zum 
Universitätsassistenten ernannt und zum Außerordentlichen 
Universitätsprofessor überstellt worden wäre. 
  (10) Wird ein Außerordentlicher Universitätsprofessor zum 
Ordentlichen Universitätsprofessor ernannt, so gebühren ihm die 
Gehaltsstufe und der Vorrückungstermin, die sich ergeben würden, wenn 
er die Zeit, die für das Erreichen seiner bisherigen Gehaltsstufe 
notwendig war, in dem zwölf Jahre übersteigenden Ausmaß als 
Ordentlicher Universitätsprofessor zurückgelegt hätte. Die in der 
höchsten Gehaltsstufe der Außerordentlichen Universitätsprofessoren 
verbrachte Zeit ist bis zum Ausmaß von vier Jahren anzurechnen. Die 
§§ 8 und 10 sind auf diese Zeiten anzuwenden. 
  (11) Auf den Ordentlichen und Außerordentlichen 
Universitätsprofessor ist mit dem Zeitpunkt des vollständigen 
Wirksamwerdens der Bestimmungen des UOG 1993 an der betreffenden 
Universität, frühestens jedoch mit 1. März 1998, das Gehalt der 
Verwendungsgruppe ,,Universitätsprofessoren (§ 21 UOG 1993, § 22 
KUOG)`` anzuwenden. Dem Ordentlichen oder Außerordentlichen 
Universitätsprofessor gebührt ab diesem Zeitpunkt die Gehaltsstufe, 
die betragsmäßig der zu diesem Zeitpunkt gebührenden Gehaltsstufe der 
bisherigen Verwendungsgruppe entspricht. Der Vorrückungstermin bleibt 
unverändert. Zeiten, die ein Außerordentlicher Universitätsprofessor 
in der Gehaltsstufe 15 oder im Bezug der Dienstalterszulage 
zurückgelegt hat, sind auf das Erreichen der Gehaltsstufen 12 und 13 
sowie der Dienstalterszulage in der neuen Verwendungsgruppe 
anzurechnen. Bezüglich der besoldungsrechtlichen Stellung ist ein 
Feststellungsbescheid zu erlassen. 
  (12) Dem (Ordentlichen) Universitätsprofessor an einer 
Universität der Künste gebührt ab dem Zeitpunkt des vollständigen 
Wirksamwerdens der Bestimmungen des KUOG an der betreffenden 
Universität der Künste das Gehalt der Gehaltsstufe der 
Verwendungsgruppe ,,Universitätsprofessoren (§ 21 UOG 1993, § 22 
KUOG)``, die betragsmäßig der zu diesem Zeitpunkt gebührenden 
Gehaltsstufe der Verwendungsgruppe der Ordentlichen 
Universitätsprofessoren entspricht. Der Vorrückungstermin bleibt 
unverändert. 
                 Gehalt der Universitätsdozenten 
 
  § 48a. (1) Das Gehalt des Universitätsdozenten (§ 154 lit. b BDG 



1979) beträgt: 
                           _____________________________________ 
                             in der Gehaltsstufe       Euro 
                           _____________________________________ 
                                     1                  -- 
                                     2                2111,2 
                                     3                2177,9 
                                     4                2244,2 
                                     5                2745,3 
                                     6                2907,3 
                                     7                3068,9 
                                     8                3231,0 
                                     9                3392,9 
                                    10                3554,7 
                                    11                3716,7 
                                    12                3878,9 
                                    13                4040,8 
                                    14                4202,9 
                                    15                4396,6 
                                    16                4621,4 
                                    17                4846,3 
                                    18                5071,0 
                           _____________________________________ 
  (2) Das Gehalt des Universitätsdozenten beginnt, soweit im 
folgenden nichts anderes bestimmt wird, mit der Gehaltsstufe 2. 
  (3) Bei der Überstellung eines Universitätsassistenten mit der 
Lehrbefugnis als Universitätsdozent zum Universitätsdozenten gebühren 
ihm die Gehaltsstufe und der Vorrückungstermin, die sich ergeben 
würden, wenn er die Zeit, die für das Erreichen seiner bisherigen 
Gehaltsstufe notwendig war, als Universitätsdozent zurückgelegt 
hätte. 
  (4) Wird ein Bundeslehrer oder ein Beamter des höheren Dienstes in 
wissenschaftlicher Verwendung mit der Lehrbefugnis als 
Universitätsdozent zum Universitätsdozenten überstellt, gebühren ihm 
die Gehaltsstufe und der Vorrückungstermin, die sich ergeben würden, 
wenn er vor seiner Überstellung zum Universitätsdozenten zunächst zum 
Universitätsassistenten ernannt worden wäre. 
  (5) Bei der Überstellung von Universitätsassistenten an einer 
Universität der Künste gemäß § 170 Abs. 4 BDG 1979 ist Abs. 3 
anzuwenden. 
            Gehalt der Universitätsassistenten 
 
  § 49. (1) Auf das Gehalt des Universitätsassistenten sind die 
Bestimmungen über das Gehalt der Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 
anzuwenden. 
  (2) Dem Universitätsassistenten, der eine tatsächliche 
Verwendungsdauer von mehr als sechs Jahren als Universitätsassistent 
aufweist, gebührt eine ruhegenußfähige Dienstzulage im Ausmaß eines 
Vorrückungsbetrages. In diese Frist sind Zeiten einer tatsächlichen 
Verwendung als vollbeschäftigter Vertragsassistent zur Gänze und 
Zeiten als teilbeschäftigter Vertragsassistent zu 75% einzurechnen. 
Die Dienstzulage erhöht sich auf zweieinhalb Vorrückungsbeträge ab 
dem der Erlangung der Lehrbefugnis als Universitätsdozent (in jenen 
Fächern, in denen eine Habilitation nicht möglich ist, ab der 
Erlangung einer gleichzuwertenden Befähigung) folgenden Monatsersten. 
                       Dienstzulage (Forschungszulage) 
 
  § 49a. (1) Dem Universitätslehrer gebührt eine ruhegenußfähige 
Dienstzulage (Forschungszulage). Durch die Dienstzulage 
(Forschungszulage) gelten alle zeitlichen und mengenmäßigen 
Mehrleistungen als abgegolten; ausgenommen hievon sind ärztliche, 



zahnärztliche und tierärztliche Journaldienste und ärztliche, 
zahnärztliche und tierärztliche Bereitschaftsdienste sowie 
Dienstleistungen in deren Rahmen. 71,35% der Dienstzulage 
(Forschungszulage) gelten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen. 
  (2) Die Ansprüche nach § 49 Abs. 2 werden durch Abs. 1 nicht 
berührt. 
  (3) Die Dienstzulage (Forschungszulage) beträgt in Prozentsätzen 
des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der Beamten der 
Allgemeinen Verwaltung für 
  1. Universitätsprofessoren gemäß § 154 lit. a BDG 1979 
     sowie Universitätsdozenten gemäß § 154 lit. b 
     BDG 1979 ...........................................   17,45%, 
  2. Universitätsassistenten gemäß § 154 lit. c BDG 1979    10,91%. 
                        Aufwandsentschädigung 
 
  § 49b. Dem Universitätslehrer gebührt eine Aufwandsentschädigung. 
Sie beträgt in Hundertsätzen des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V der Beamten der Allgemeinen Verwaltung für 
  1. Universitätsprofessoren gemäß § 154 lit. a BDG 1979 
     sowie Universitätsdozenten gemäß § 154 lit. b 
     BDG 1979 ............................................ 4,00 vH, 
  2. Universitätsassistenten gemäß § 154 lit. c BDG 1979 . 3,50 vH 
                           Dienstalterszulage 
 
  § 50. (1) Dem Universitätsassistenten gebührt eine 
Dienstalterszulage gemäß § 56 Abs. 1. 
  (2) Dem Universitätsdozenten (§ 154 lit. b BDG 1979) und dem 
Universitätsprofessor (§ 154 lit. a BDG 1979), der in seiner 
Verwendungsgruppe im Dienststand vier Jahre in der höchsten 
Gehaltsstufe verbracht hat, gebührt eine ruhegenussfähige 
Dienstalterszulage. Die §§ 8 und 10 sind auf diese Zeiten anzuwenden. 
  (3) Die Dienstalterszulage des Universitätsdozenten gebührt im 
Ausmaß von eineinhalb Vorrückungsbeträgen. 
  (4) Die Dienstalterszulage des Universitätsprofessors beträgt 
634,5 €. 
                     Besondere Dienstalterszulage 
 
  § 50a. (1) Einem Universitätsprofessor, der eine fünfzehnjährige 
Dienstzeit in dieser Verwendungsgruppe im Dienststand an 
österreichischen Universitäten aufweist und vier Jahre im 
Dienststand im Bezug der Dienstalterszulage gemäß § 50 Abs. 4 
gestanden ist, gebührt ab dem Zusammentreffen beider Voraussetzungen 
eine ruhegenußfähige besondere Dienstalterszulage in der Höhe der 
Dienstalterszulage gemäß § 50 Abs. 4. 
  (2) § 48 Abs. 3 und 5 ist auf die besondere Dienstalterszulage 
nicht anzuwenden. 
  (3) Mit dem Anfall dieser besonderen Dienstalterszulage vermindert 
sich eine gemäß § 52 Abs. 1 Z 2 in der bis 28. Februar 1998 
geltenden Fassung zuerkannte Kollegiengeldabgeltung um den 
siebenfachen Betrag der besonderen Dienstalterszulage, höchstens 
jedoch auf die gemäß den §§ 51 und 51a gebührende 
Kollegiengeldabgeltung. 
  (4) Bei der Berechnung der fünfzehnjährigen Dienstzeit gemäß 
Abs. 1 sind auch Zeiten heranzuziehen, die 
  1. nach dem 7. November 1968 in einer vergleichbaren Verwendung an 
     einer Universität eines Staates, der oder dessen 
     Rechtsnachfolger nunmehr Mitgliedstaat des Europäischen 
     Wirtschaftsraumes ist oder 
  2. nach dem 31. Dezember 1979 in einer vergleichbaren Verwendung 
     an einer Universität des Staates, mit dem das 
     Assoziierungsabkommen vom 29. Dezember 1964, 1229/1964, 



     geschlossen worden ist oder 
  3. nach dem 1. Juni 2002 in einer vergleichbaren Verwendung an 
     einer Universität der Schweiz (Abkommen zwischen der 
     Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits 
     und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die 
     Freizügigkeit, BGBl. III Nr. 133/2002) 
zurückgelegt worden sind. 
   Kollegiengeldabgeltung an Universitäten gemäß § 6 Z 1 bis 15 des 
                      Universitätsgesetzes 2002 
 
  § 51. (1) Universitätsprofessoren (§ 154 lit. a BDG 1979) und 
Universitätsdozenten (§ 154 lit. b BDG 1979) gebührt für jedes 
Semester, in dem sie Lehrveranstaltungen abgehalten haben, eine 
Kollegiengeldabgeltung nach den folgenden Bestimmungen. 
  (2) Der Grundbetrag von 3 973,2 Euro gebührt für eine tatsächliche 
Lehrtätigkeit von acht Semesterstunden (§ 155 Abs. 10 BDG 1979). 
Dieser Betrag erhöht sich mit 1. Oktober 2002 und jeweils mit 1. 
Oktober der folgenden Jahre um den Prozentsatz, um den das Gehalt 
der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung, einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage, in dem 
dem jeweiligen 1. Oktober vorangegangenen Jahr angestiegen ist. 
  (3) Für eine über acht Semesterstunden hinausgehende Lehrtätigkeit 
gebührt ein Zuschlag von 10% des Grundbetrages je Semesterstunde. 
Die gesamte Kollegiengeldabgeltung darf für Universitätsprofessoren 
140% und für Universitätsdozenten 120% des Grundbetrages nicht 
übersteigen. 
  (4) Der Grundbetrag vermindert sich um je 12,5% für jede auf acht 
fehlende Semesterstunde. Für eine Lehrtätigkeit von weniger als drei 
Semesterstunden gebührt keine Kollegiengeldabgeltung. 
  (5) Lehrveranstaltungen, die gemeinsam mit einem anderen 
Universitätsangehörige gemäß § 94 Abs. 1 Z 4, 6, 7 und 8 des 
Universitätsgesetzes 2002  abgehalten werden, sind auf die der 
Berechnung der Kollegiengeldabgeltung zugrundeliegende Anzahl von 
Semesterstunden anteilig anzurechnen. 
  (6) Erfüllt der Universitätsprofessor oder der Universitätsdozent 
die von ihm übernommene bzw. die ihm übertragene Lehrtätigkeit nicht 
zur Gänze, so ist die Kollegiengeldabgeltung anteilig zu kürzen. 
  (7) Bei ungleicher Verteilung der Lehrveranstaltungen auf die 
beiden Semester eines Studienjahres ist für die Berechnung der 
Kollegiengeldabgeltung vom Durchschnitt der anrechenbaren 
Semesterstunden im Studienjahr auszugehen. 
  (8) Die gemäß § 165 Abs. 4 BDG 1979 festgesetzten 
Lehrveranstaltungen eines Universitätsprofessors an der eigenen 
Universität sind bei der Berechnung der Kollegiengeldabgeltung zu 
berücksichtigen, andere Lehrveranstaltungen an der eigenen 
Universität nur im Höchstausmaß von zwei Semesterstunden. 
Lehrveranstaltungen an einer anderen Universität sind in die 
Berechnung der Kollegiengeldabgeltung nur einzubeziehen, wenn für 
diese Lehrveranstaltungen Bedarf auf Grund der Studienvorschriften 
besteht und dieser Bedarf vom zuständigen Organ dieser Universität 
bestätigt worden ist. 
  (9) Alle gemäß § 172a BDG 1979 festgelegten Lehrveranstaltungen 
eines Universitätsdozenten an der eigenen Universität sind bei der 
Berechnung der Kollegiengeldabgeltung zu berücksichtigen, andere 
Lehrveranstaltungen an der eigenen Universität nur im Höchstausmaß 
von zwei Semesterstunden. Lehrveranstaltungen an einer anderen 
Universität sind in die Berechnung der Kollegiengeldabgeltung nur 
einzubeziehen, wenn für diese Lehrveranstaltungen Bedarf auf Grund 
der Studienvorschriften besteht und dieser Bedarf vom zuständigen 
Organ dieser Universität bestätigt worden ist. 
  (10) Werden einem Universitätsprofessor oder Universitätsdozenten 
von einer anderen Fakultät, Universität oder Universität der Künste 



Lehraufträge erteilt, gebührt ihm eine Lehrveranstaltungs-Abgeltung 
gemäß § 1 oder eine Remuneration gemäß § 2 des Bundesgesetzes über 
die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, BGBl. 
Nr. 463/1974, nur dann, wenn diese Lehraufträge zur Vertretung einer 
vorübergehend unbesetzten Planstelle eines Universitätsprofessors 
bestimmt sind und überdies die gesamte Lehrtätigkeit des 
Universitätsprofessors über zwölf Semesterstunden bzw. die gesamte 
Lehrtätigkeit des Universitätsdozenten über zehn Semesterstunden 
hinausgeht. 
  (10a) Abs. 10 ist bis zum Enden von bis zum 31. Dezember 2003 
erteilten Lehraufträgen anzuwenden, wobei bei der Bemessung das 
Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an 
Hochschulen, BGBl. Nr. 463/1974, in der bis zum 31. Dezember 2003 
geltenden Fassung heranzuziehen ist. 
  (11) Eine gemäß § 52 Abs. 1 Z 2 in der bis zum Ablauf des 
28. Februar 1998 geltenden Fassung in Form eines Zuschlages zur 
gemäß § 51 gebührenden Kollegiengeldabgeltung gewährte höhere 
Kollegiengeldabgeltung darf zusammen mit der Kollegiengeldabgeltung 
gemäß Abs. 1 bis 8 und 10 den Betrag von 8 047,9 Euro je Semester 
nicht übersteigen. 
   Kollegiengeldabgeltung an Universitäten gemäß § 6 Z 16 bis 21 des 
                      Universitätsgesetzes 2002 
 
  § 51a. (1) Universitätsprofessoren (§ 154 lit. a BDG 1979) und 
Universitätsdozenten (§ 154 lit. b BDG 1979) gebührt für jedes 
Semester, in dem sie Lehrveranstaltungen in einem Zentralen 
Künstlerischen Fach oder in einem anderen künstlerischen Fach 
persönlich abgehalten haben, eine Kollegiengeldabgeltung nach den 
folgenden Bestimmungen. 
  (2) Für die nachstehend angeführte tatsächlich geleistete 
Lehrtätigkeit gebührt folgende Kollegiengeldabgeltung: 
  1. für 12 bis 13 Semesterstunden (§ 155 
     Abs. 10 BDG 1979) .......................  1 390,7 Euro, 
  2. für 14 bis 15 Semesterstunden ...........  2 781,1 Euro, 
  3. für 16 bis 17 Semesterstunden ...........  3 337,4 Euro, 
  4. für 18 bis 19 Semesterstunden ...........  3 893,7 Euro, 
  5. für 20 bis 21 Semesterstunden ...........  4 449,9 Euro, 
  6. für 22 bis 23 Semesterstunden ...........  5 006,1 Euro, 
  7. ab 24 Semesterstunden ...................  5 562,5 Euro. 
Diese Beträge erhöhen sich mit 1. Oktober 2002 und jeweils mit 
1. Oktober der folgenden Jahre um den Prozentsatz, um den das Gehalt 
der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung, einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage, in dem 
dem jeweiligen 1. Oktober vorangegangenen Jahr angestiegen ist. 
  (3) Für eine Lehrtätigkeit von weniger als zwölf Semesterstunden 
gebührt keine Kollegiengeldabgeltung. Abs. 2 Z 7 ist auf 
Universitätsdozenten nicht anzuwenden. 
  (4) Lehrveranstaltungen, die gemeinsam mit einem anderen 
Universitätsangehörige gemäß § 94 Abs. 1 Z 4, 6, 7 und 8 des 
Universitätsgesetzes 2002 mit der Lehrbefugnis für das gesamte Fach 
abgehalten werden, sind auf die der Berechnung der 
Kollegiengeldabgeltung zugrundeliegende Anzahl von Semesterstunden 
anteilig anzurechnen. 
  (5) Lehrveranstaltungen, die ein Universitätsprofessor oder ein 
Universitätsdozent nach seinem künstlerischen Gesamtkonzept 
gemeinsam mit einem Bundes- oder Vertragslehrer, 
Universitätsassistenten oder Lehrbeauftragten abhält, sind bei der 
Berechnung der Kollegiengeldabgeltung für diesen 
Universitätsprofessor oder Universitätsdozenten nur im halben 
Stundenausmaß zu berücksichtigen. 
  (6) Erfüllt der Universitätsprofessor oder der Universitätsdozent 
die von ihm übernommene bzw. die ihm übertragene Lehrtätigkeit nicht 



zur Gänze, so ist die Kollegiengeldabgeltung anteilig zu kürzen. 
  (7) Bei ungleicher Verteilung der Lehrveranstaltungen auf die 
beiden Semester eines Studienjahres ist für die Berechnung der 
Kollegiengeldabgeltung vom Durchschnitt der anrechenbaren 
Semesterstunden im Studienjahr auszugehen. 
  (8) Die gemäß § 165 Abs. 4 BDG 1979 festgesetzten 
Lehrveranstaltungen eines Universitätsprofessors an der eigenen 
Universität sind bei der Berechnung der Kollegiengeldabgeltung zu 
berücksichtigen, andere Lehrveranstaltungen an der eigenen 
Universität nur im Höchstausmaß von zwei Semesterstunden. 
Lehrveranstaltungen an einer anderen Universität sind in die 
Berechnung der Kollegiengeldabgeltung nur einzubeziehen, wenn für 
diese Lehrveranstaltungen Bedarf auf Grund der Studienvorschriften 
besteht und dieser Bedarf vom zuständigen Organ dieser Universität 
bestätigt worden ist. 
  (9) Alle gemäß § 172a BDG 1979 festgelegten Lehrveranstaltungen 
eines Universitätsdozenten an der eigenen Universität sind bei der 
Berechnung der Kollegiengeldabgeltung zu berücksichtigen, andere 
Lehrveranstaltungen an der eigenen Universität nur im Höchstausmaß 
von zwei Semesterstunden. Lehrveranstaltungen an einer anderen 
Universität sind in die Berechnung der Kollegiengeldabgeltung nur 
einzubeziehen, wenn für diese Lehrveranstaltungen Bedarf auf Grund 
der Studienvorschriften besteht und dieser Bedarf vom zuständigen 
Organ dieser Universität bestätigt worden ist. 
  (10) Werden einem Universitätsprofessor oder Universitätsdozenten 
von einer anderen Universität Lehraufträge erteilt, gebührt ihm eine 
Lehrveranstaltungs-Abgeltung gemäß § 1 oder eine Remuneration gemäß 
§ 2 des Bundesgesetzes über die Abgeltung von Lehr- und 
Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, BGBl. Nr. 463/1974, nur dann, 
wenn diese Lehraufträge zur Vertretung einer vorübergehend 
unbesetzten Planstelle eines Universitätsprofessors bestimmt sind 
und überdies die gesamte Lehrtätigkeit des Universitätsprofessors 
über 25 Semesterstunden bzw. die gesamte Lehrtätigkeit des 
Universitätsdozenten über 23 Semesterstunden hinausgeht. 
  (10a) Abs. 10 ist bis zum Enden von bis zum 31. Dezember 2003 
erteilten Lehraufträgen anzuwenden. 
  (11) Eine gemäß § 52 Abs. 1 Z 2 in der bis zum Ablauf des 
28. Februar 1998 geltenden Fassung in Form eines Zuschlages zur 
gemäß § 51a gebührenden Kollegiengeldabgeltung gewährte höhere 
Kollegiengeldabgeltung darf zusammen mit der Kollegiengeldabgeltung 
gemäß Abs. 1 bis 8 und 10 den Betrag von 8 047,9 Euro je Semester 
nicht übersteigen. 
  (12) Auf die Abgeltung der Lehrtätigkeit von 
Universitätsprofessoren und Universitätsdozenten für 
Lehrveranstaltungen aus einem wissenschaftlichen 
(künstlerisch-wissenschaftlichen) Fach ist § 51 anzuwenden. 
  (13) Hält ein Universitätsprofessor oder ein Universitätsdozent im 
Rahmen seiner Lehrbefugnis Lehrveranstaltungen sowohl aus einem 
Zentralen Künstlerischen Fach oder in einem anderen künstlerischen 
Fach als auch aus einem wissenschaftlichen 
(künstlerisch-wissenschaftlichen) Fach ab, sind diese 
Lehrveranstaltungen je nach ihrer fachlichen Zugehörigkeit in die 
Berechnung der Kollegiengeldabgeltung gemäß Abs. 1 und gemäß § 51 
einzubeziehen. 
  (14) Lehrveranstaltungen, mit deren Abhaltung ein für ein 
(Zentrales) künstlerisches Fach ernannter Universitätsprofessor oder 
Universitätsdozent außerhalb seines Nominalfaches beauftragt wurde, 
sind je nach der fachlichen Zuordnung dieser Lehrveranstaltungen in 
die Berechnung der Kollegiengeldabgeltung gemäß Abs. 1 oder gemäß 
§ 51 einzubeziehen. 
  (15) In den Fällen der Abs. 13 und 14 gebührt eine 
Kollegiengeldabgeltung gemäß Abs. 1 jedoch nur, wenn der Anteil der 



Lehrveranstaltungen aus dem (Zentralen) künstlerischen Fach 
mindestens zwölf Semesterstunden beträgt. In diesem Fall ist 
bezüglich der Abgeltung der Lehrveranstaltungen aus dem 
wissenschaftlichen (künstlerisch-wissenschaftlichen) Fach § 51 
Abs. 4 zweiter Satz nicht anzuwenden. 
  (16) Die Kollegiengeldabgeltungen gemäß Abs. 1 bis 10 und gemäß 
§ 51 dürfen zusammen den Betrag von 5 562,5 Euro je Semester nicht 
übersteigen. Auf diesen Betrag ist Abs. 2 letzter Satz anzuwenden. 
  Abgeltung der Lehrtätigkeit der Universitätsassistenten 
 
  § 52. (1) Dem Universitätsassistenten, der auf Grund 
einer Beauftragung gemäß § 180b Abs. 3, 5 und 7 BDG 1979 
Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mindestens zwei Semesterstunden 
abhält, gebührt für die Dauer dieses Semesters eine ruhegenußfähige 
Dienstzulage (Lehrzulage) von monatlich 341,0 €. Für den Anspruch 
auf diese Dienstzulage gelten sechs Monate als ein Semester. Die 
Ansprüche nach § 49 Abs. 2 werden hiedurch nicht berührt. 
  (2) Mit dieser Dienstzulage sind die ersten beiden Semesterstunden 
der Lehrtätigkeit gemäß § 180b Abs. 3 und 5 BDG 1979 abgegolten. 
  (3) Für jede weitere auf Grund einer Beauftragung gemäß § 180b 
Abs. 3, 5, 7 und 11 BDG 1979 abgehaltenen Semesterstunde gebührt 
eine Kollegiengeldabgeltung von 671,1 Euro je Semester. 
  (3a) Hat ein Universitätsassistent die ihm übertragenen 
Lehrveranstaltungen - allenfalls in Blockform - zur Gänze abgehalten, 
jedoch nicht während des gesamten diesem Semester zugeordneten 
Auszahlungszeitraums (Abs. 1) Anspruch auf Monatsbezüge, sind 
ausfallende Teile der Lehrzulage durch eine entsprechend höhere 
Kollegiengeldabgeltung gemäß Abs. 3 auszugleichen. 
  (4) Für jede Semesterstunde einer Mitwirkung gemäß § 180b Abs. 2 
BDG 1979 gebührt anstelle der Abgeltung gemäß Abs. 1 bis 3 eine 
Kollegiengeldabgeltung von 335,5 Euro je Semester. 
  (5) Wird die Lehrtätigkeit gemäß § 180b BDG 1979 nicht zur Gänze 
persönlich ausgeübt, ist die Abgeltung gemäß Abs. 1 bis 4 anteilig 
zu kürzen. 
  (6) Bei ungleicher Verteilung der Lehrtätigkeit auf die beiden 
Semester eines Studienjahres ist für die Berechnung der Abgeltungen 
gemäß Abs. 1 bis 4 vom Durchschnitt der anrechenbaren 
Semesterstunden im Studienjahr auszugehen. 
  (7) Werden einem Universitätsassistenten von einer anderen 
Universität Lehraufträge erteilt, sind diese Lehrauftragsstunden in 
die Berechnung der Abgeltung der Lehrtätigkeit des 
Universitätsassistenten gemäß Abs. 3, 5 und 6 einzubeziehen. In die 
Berechnung der Abgeltung gemäß Abs. 1 sind solche Lehrauftragstunden 
nur im Falle einer Lehrtätigkeit an einer Universität des 
Dienstortes zu berücksichtigen. 
  (8) Die in den Abs. 3 und 4 angeführten Beträge erhöhen sich mit 
1. Oktober 2002 und jeweils mit 1. Oktober der folgenden Jahre um 
den Prozentsatz, um den das Gehalt der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V eines Beamten der Allgemeinen Verwaltung, 
einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage, in dem dem 
jeweiligen 1. Oktober vorangegangenen Jahr angestiegen ist. 
     Vergütung für die Erfüllung von ärztlichen oder zahnärztlichen 
         Aufgaben im Rahmen einer öffentlichen Krankenanstalt 
 
  § 53b. (1) Den an der Universität in ärztlicher oder 
zahnärztlicher Verwendung stehenden Universitätsassistenten und 
Universitätsdozenten gebührt für ihre Mitwirkung gemäß § 155 Abs. 5 
BDG 1979 eine monatliche Vergütung. Die Vergütung beträgt 332,4 €. 
Diese Vergütung erhöht sich für die Dauer der Wirksamkeit einer 
Vereinbarung gemäß § 3 Abs. 4 und § 4 KA-AZG, die die nach diesen 
Bestimmungen zulässigen Arbeitszeitgrenzen voll ausschöpft, auf 



454,4 €. 
  (2) Der Anspruch auf die Vergütung nach Abs. 1 wird durch einen 
Urlaub oder eine Freistellung gemäß § 160 BDG 1979, während dessen 
(derer) der Beamte den Anspruch auf Monatsbezüge behält, oder eine 
Dienstverhinderung auf Grund eines Dienstunfalles nicht berührt. 
Unterbleibt die Mitwirkung an den im Abs. 1 genannten Aufgaben aus 
einem anderen Grund für länger als einen Monat, ruht die Vergütung 
von dem auf den Ablauf dieser Frist folgenden Monatsersten bis zum 
Letzten des Monates, in dem der Beamte die Mitwirkung wieder 
aufnimmt. Anspruch auf die Vergütung nach Abs. 1 kann jedoch immer 
nur für Zeiträume bestehen, für die auch ein Anspruch auf Gehalt 
besteht. 
  (3) Anfall und Einstellung der Vergütung nach Abs. 1 werden mit 
dem auf den maßgebenden Tag folgenden Monatsersten oder, wenn der 
maßgebende Tag der Monatserste ist, mit diesem Tag wirksam. Die 
Vergütung fällt auch dann mit dem Monatsersten an, wenn der 
maßgebende Tag zwar nach dem Monatsersten, nicht aber nach dem 
ersten Arbeitstag des betreffenden Monats liegt. Maßgebend ist der 
Tag des Ereignisses, das den Anfall oder die Einstellung bewirkt. 
Die Bestimmungen der §§ 12c bis 13 über die Kürzung und den Entfall 
der Bezüge bleiben unberührt. 
  (4) Die Vergütung nach Abs. 1 gebührt dem Beamten 
  1. bei Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den 
     §§ 50a oder 50b BDG 1979 oder 
  2. bei Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder 
  3. bei Teilzeitbeschäftigung nach dem VKG 
in dem Ausmaß, das der Wochendienstzeit entspricht. Diese 
Verringerung der Vergütung wird abweichend vom Abs. 3 für den 
Zeitraum wirksam, für den die Maßnahme nach Z 1, 2 oder 3 gilt. 
  (5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 119/2002) 
  (6) Personen, die am 1. Jänner 2000 nicht mehr dem Dienststand 
angehört haben, gebührt für Zeiträume im Kalenderjahr 1999, während 
derer sie die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt haben, die Vergütung 
nach Abs. 1 nur auf Antrag. 
                            Abfertigung 
 
  § 54. (1) Dem Universitätsassistenten, dessen Dienstverhältnis 
durch Ablauf der Bestellungsdauer gemäß § 175 BDG 1979 oder mit 
Zeitablauf von Gesetzes wegen gemäß § 177 Abs. 3 BDG 1979 endet, 
gebührt eine Abfertigung. 
  (2) Die Abfertigung beträgt im Falle des 
  1. § 175 BDG 1979 ............................   6 Monatsbezüge, 
  2. § 175 im Zusammenhang mit § 189 BDG 1979 
     a) bei einer tatsächlichen Verwendungsdauer 
        bis zu sechs Jahren ....................   6 Monatsbezüge, 
     b) bei einer tatsächlichen Verwendungsdauer 
        von mehr als sechs Jahren ..............   8 Monatsbezüge 
                                                   ohne die 
                                                   Dienstzulage 
                                                   gemäß § 49 Abs. 2, 
  3. § 177 BDG 1979 ............................   10 Monatsbezüge. 
  (3) Wird ein ehemaliger Universitätsassistent, der eine Abfertigung 
erhalten hat, innerhalb von vier Jahren wieder in den Bundesdienst 
oder in ein Arbeitsverhältnis zu einer Universität aufgenommen, so 
ist er verpflichtet, die Abfertigung nach Abs. 2 soweit zu 
erstatten, als die ihrer Berechnung zugrunde gelegte Zahl der 
Monatsbezüge höher ist als die Zahl der Monatsentgelte 
einschließlich allfälliger Kinderzulagen, die einem 
Vertragsbediensteten des Bundes mit gleicher für die Bemessung der 
Abfertigung anrechenbarer Dienstzeit zusteht. Der Erstattungsbetrag 
ist unter sinngemäßer Anwendung des § 13 a Abs. 2 bis 4 
hereinzubringen. 



 
… 
 
Dienstzulagen 
 
  § 57. (1) Den Leitern von Unterrichtsanstalten (mit Ausnahme der 
Pädagogischen Institute) gebührt eine Dienstzulage, die durch die 
Verwendungsgruppe, die Dienstzulagengruppe und die Gehaltsstufe 
bestimmt wird. Die Dienstzulagengruppe richtet sich nach Bedeutung 
und Umfang der Anstalt. Die Einreihung der Anstalten in die 
Dienstzulagengruppen ist vom zuständigen Bundesminister durch 
Verordnung festzusetzen. 
  (2) Die Dienstzulage beträgt 
  a) für Leiter der Verwendungsgruppe L PA 
              ____________________________________________________ 
                 in der     in den Gehaltsstufen      ab der 
                Dienst-   ________________________  Gehaltsstufe 
                zulagen-                          ________________ 
                 gruppe       1 bis 8   9 bis 12       13 
                          ________________________________________ 
                           Euro 
              ____________________________________________________ 
                    I         754,2       805,9       855,7 
                   II         678,5       725,9       770,1 
                   III        602,9       644,8       684,5 
                   IV         527,4       564,1       599,8 
                    V         452,4       483,1       512,9 
  b) für Leiter der Verwendungsgruppe L 1 
              ____________________________________________________ 
                 in der     in den Gehaltsstufen      ab der 
                Dienst-   ________________________  Gehaltsstufe 
                zulagen-                          ________________ 
                 gruppe       2 bis 9  10 bis 13       14 
                          ________________________________________ 
                                        Euro 
              ____________________________________________________ 
                    I         672,5       718,9       763,1 
                   II         605,2       647,6       686,9 
                   III        537,7       575,6       610,5 
                   IV         470,3       503,3       534,6 
                    V         403,6       431,0       457,7 
  c) für Leiter der Verwendungsgruppen L 2a 2 
              ____________________________________________________ 
                 in der     in den Gehaltsstufen      ab der 
                Dienst-   ________________________  Gehaltsstufe 
                zulagen-                          ________________ 
                 gruppe       1 bis 8   9 bis 12       13 
                          ________________________________________ 
                           Euro 
              ____________________________________________________ 
                    I         307,5       332,4       358,0 
                   II         252,2       272,1       292,8 
                   III        202,6       218,0       233,2 
                   IV         169,5       181,8       194,3 
                    V         141,1       151,5       161,9 
  d) für Leiter der Verwendungsgruppen L 2a 1 und L 2b 1 
              ____________________________________________________ 
                 in der     in den Gehaltsstufen      ab der 
                Dienst-   ________________________  Gehaltsstufe 
                zulagen-                          ________________ 
                 gruppe       1 bis 8   9 bis 12       13 
                          ________________________________________ 



                           Euro 
              ____________________________________________________ 
                    I         239,2       261,3       281,5 
                   II         201,8       219,0       233,8 
                   III        168,5       182,2       194,6 
                   IV         140,5       152,8       161,9 
                    V         101,3       109,2       116,6 
  e) für Leiter der Verwendungsgruppe L 3 
              ____________________________________________________ 
                 in der     in den Gehaltsstufen      ab der 
                Dienst-   ________________________  Gehaltsstufe 
                zulagen-                          ________________ 
                 gruppe      1 bis 10   11 bis 15       16 
                          ________________________________________ 
                                        Euro 
              ____________________________________________________ 
                    I         189,8       193,5       206,2 
                   II         140,5       145,5       156,0 
                   III        131,7       134,9       143,1 
                   IV          94,7        97,4       103,3 
                    V          66,1        67,4        70,9 
                   VI          46,0        48,3        52,4 
  (3) Die Dienstzulage der Leiter der Verwendungsgruppe L 1 erhöht 
sich nach sechsjähriger Ausübung der Funktion um 15 vH, nach 
zehnjähriger Ausübung der Funktion um 25 vH und nach vierzehnjähriger 
Ausübung der Funktion um 40 vH. In die Zeit der Ausübung der 
Funktion sind Zeiträume einer Betrauung mit der Leitung von 
Unterrichtsanstalten oder der pädagogischen Leitung einer Expositur 
oder der Ausübung einer Inspektionsfunktion im vollen 
Beschäftigungsausmaß zur Gänze und Zeiträume der Ausübung einer 
Funktion, für die eine Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 1 oder gemäß § 
71 Abs. 4 oder gemäß § 169 Abs. 2 gebührt, zu zwei Dritteln 
einzurechnen. 
  (4) Die Dienstzulage der Leiter der Verwendungsgruppe L 2 erhöht 
sich nach achtjähriger Ausübung der Funktion um 15 vH, nach 
zwölfjähriger Ausübung der Funktion um 25 vH und nach 
sechzehnjähriger Ausübung der Funktion um 40 vH. Zeiträume der 
Ausübung der Leiterfunktion, für die eine Dienstzulage gemäß Abs. 2 
lit. d gebührt, und Zeiträume der Ausübung einer Funktion, für die 
eine Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 1 gebührt, sind in die Zeiträume 
der Ausübung einer Leiterfunktion, für die die Dienstzulage gemäß 
Abs. 2 lit. c gebührt, zu zwei Dritteln einzurechnen. Zeiträume 
einer Betrauung mit der Leitung von Unterrichtsanstalten oder mit 
der pädagogischen Leitung einer Expositur (§ 59 Abs. 1) oder der 
Ausübung einer Inspektionsfunktion sind der Zeit der Innehabung der 
Funktion gleichzuhalten. 
  (5) Leitern der Verwendungsgruppe L 2a 2 an höheren Lehranstalten 
gebührt die Dienstzulage, die ihnen gemäß Abs. 2 lit. b gebühren 
würde, wenn sie in die Verwendungsgruppe L 1 überstellt worden wären. 
  (6) Wenn in den Dienstzulagengruppen I erhebliche Unterschiede an 
Bedeutung und Umfang der darin eingereihten größten Anstalten 
auftreten, kann der zuständige Bundesminister durch Verordnung 
bestimmen, daß die Dienstzulage der Leiter der größten Anstalten, 
die nach ihrer Bedeutung und nach ihrem Umfang gegenüber den anderen 
dieser Dienstzulagengruppe zugehörigen Anstalten erheblich 
hervorragen, um höchstens 15 vH der Dienstzulage erhöht wird. Bei 
Leitern von Anstalten mit mehr als 40 Klassen tritt an die Stelle 
der Erhöhung um 15 vH 
 
  1. bei 41 bis 50 Klassen eine Erhöhung um 20vH, 
  2. bei 51 bis 60 Klassen eine Erhöhung um 22,5 vH und 
  3. bei mehr als 60 Klassen eine Erhöhung um 25 vH. 
 



Die im zweiten Satz angeführten Klassenzahlen erhöhen sich bei der 
Anwendung auf Leiter von Berufsschulen um jeweils 20. Soweit diese 
Erhöhung das Ausmaß von 15 vH übersteigt, ist sie bei der Bemessung 
von Dienstzulagenansprüchen für Inhaber der im § 58 Abs. 1 bis 3 
(gegebenenfalls in Verbindung mit § 59 Abs. 1) und im § 59c 
angeführten Funktionen nicht zu berücksichtigen. 
  (7) In ganztägigen Schulformen ist der Bemessung von 
Dienstzulagenansprüchen für Inhaber der im § 58 Abs. 1 bis 3 
(gegebenenfalls in Verbindung mit § 59 Abs. 1) angeführten Funktionen 
jene Dienstzulagengruppe zugrunde zu legen, die sich ohne Einrechnung 
der Gruppen des Betreuungsteiles ergeben hätte. 
  (8) Die Abs. 1 bis 7 sind auf die zu Direktoren ernannten 
fachlichen Leiter von Universitätsinstituten und auf die zu 
Direktoren ernannten Leiter von Bundeskonvikten sinngemäß 
anzuwenden. 
  (9) Den Abteilungsleitern an Pädagogischen Instituten gebührt 
eine Dienstzulage, die durch die Verwendungsgruppe, die 
Dienstzulagengruppe und die Gehaltsstufe bestimmt wird. Die 
Dienstzulagengruppe richtet sich nach der Zahl der Lehrer des 
Betreuungsbereiches der betreffenden Abteilung. Die Einreihung der 
Abteilungen in die Dienstzulagengruppen ist vom zuständigen 
Bundesminister durch Verordnung festzusetzen. Die Abs. 2 und 6 sind 
auf Abteilungsleiter an Pädagogischen Instituten sinngemäß mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß die Dienstzulage im Ausmaß von zwei Dritteln 
des gemäß Abs. 2 in Betracht kommenden Betragsansatzes gebührt. 
  (10) Die Dienstzulage des Leiters einer aufgelassenen 
Unterrichtsanstalt gebührt im Ausmaß von 50 vH des niedrigsten für 
die jeweilige Verwendungsgruppe und Gehaltsstufe im Abs. 2 in 
Verbindung mit Abs. 3 oder 4 vorgesehenen Betrages. Eine weitere 
Erhöhung gemäß Abs. 3 oder 4 findet nicht statt. Der Anspruch auf 
Dienstzulage erlischt 
  1. mit Ablauf des zwölften auf die Auflassung der 
     Unterrichtsanstalt folgenden Kalendermonates, wenn sich der 
     Leiter während dieser zwölf Monate nicht um eine Leiter- oder 
     Lehrerplanstelle beworben hat, 
  2. ansonsten mit Ablauf des zwölften auf die letzte Bewerbung des 
     Leiters um eine Leiter- oder Lehrerplanstelle folgenden 
     Kalendermonates. 
  (11) Die Dienstzulage eines Leiters, dessen Funktion gemäß § 207k 
BDG 1979 oder § 26a LDG 1984 oder § 26a LLDG 1985 endet, gebührt im 
Ausmaß von 50 vH des niedrigsten für die jeweilige Verwendungsgruppe 
und Gehaltsstufe im Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 oder 4 
vorgesehenen Betrages. Eine weitere Erhöhung gemäß Abs. 3 oder 4 
findet nicht statt. Der Anspruch auf Dienstzulage erlischt mit Ablauf 
des zwölften auf das Enden der Funktion folgenden Kalendermonates. 
 
… 
 
 
Universitätslehrer 
 
                        Besondere Dienstalterszulage 
 
  § 169a. (1) Weist ein Universitätsprofessor des Dienststandes, des 
Ruhestandes oder ein emeritierter Universitätsprofessor Dienstzeiten 
gemäß § 50a Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 130/2003 auf, die nun auf Grund des angeführten Bundesgesetzes 
zu berücksichtigen sind, ist auf seinen Antrag die besondere 
Dienstalterszulage gemäß § 50a entsprechend anzupassen. 
Antragsberechtigt sind weiters bei Zutreffen der Voraussetzungen 
auch ehemalige Universitätsprofessoren; zuständig ist in diesem Fall 
das Amt jener Universität, der der Universitätsprofessor zuletzt 



angehört hat. Antragsberechtigt sind auch Personen, denen als 
Angehörige oder Hinterbliebene ein Versorgungsanspruch nach einem 
vom ersten oder zweiten Satz erfassten Universitätsprofessor oder 
ehemaligen Universitätsprofessor zusteht. 
  (2) Die Anpassung der besonderen Dienstalterszulage nach Abs. 1 
wird rückwirkend, frühestens jedoch mit 1. Jänner 1994 wirksam. 
  (3) Rechtswirksam sind Anträge gemäß Abs. 1, wenn sie vor Ablauf 
des 30. Juni 2004 gestellt werden. 
  (4) Für besoldungs- und pensionsrechtliche Ansprüche, die aus der 
Anwendung des Abs. 1 für Zeiten entstehen, die vor dem 1. Juli 2004 
liegen, ist der Zeitraum vom 30. September 2003 bis zum 30. Juni 
2004 nicht auf die dreijährige Verjährungsfrist des § 13b dieses 
Bundesgesetzes und des § 40 des Pensionsgesetzes 1965 anzuwenden. 
 


